
 

 

FAQ zum FEG 

Das Wichtigste auf einen Blick  
(Stand 20.03.2020) 

 

 

Was ist das Ziel des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes? 

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafft den Rahmen für eine gezielte und gesteigerte Zuwanderung von 
qualifizierten Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern. Ziel ist, dass diejenigen Fachkräfte zu uns kommen können, 

die unsere Unternehmen vor dem Hintergrund des großen Personalbedarfs und leerer Bewerbermärkte dringend 

benötigen. Das sind Hochschulabsolventinnen und -absolventen sowie Personen mit qualifizierter 
Berufsausbildung.  

 

Was sind die wesentlichen Neuerungen durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz? 

Zu den wesentlichen Neuerungen gehören: 

 ein einheitlicher Fachkräftebegriff, der Hochschulabsolventen und Beschäftigte mit qualifizierter 
Berufsausbildung umfasst. 

 der Verzicht auf eine Vorrangprüfung bei anerkannter Qualifikation und Arbeitsvertrag. 

 der Wegfall der Begrenzung auf Mangelberufe bei qualifizierter Berufsausbildung. 

 die Möglichkeit für Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung entsprechend der bestehenden 
Regelung für Hochschulabsolventen für eine befristete Zeit zur Arbeitsplatzsuche nach Deutschland zu 
kommen (Voraussetzung: deutsche Sprachkenntnisse B1 und Lebensunterhaltssicherung). 

 bei Vorliegen eines geprüften ausländischen Abschlusses verbesserte Möglichkeiten zum Aufenthalt für 
Qualifizierungsmaßnahmen im Inland mit dem Ziel der Anerkennung von beruflichen Qualifikationen, 

Verfahrensvereinfachungen durch eine Bündelung der Zuständigkeiten bei zentralen Ausländerbehörden 
und beschleunigte Verfahren für Fachkräfte. 

 der Arbeitsmarktzugang für IT-Fachkräfte mit ausgeprägter berufspraktischer Erfahrung (mind. 3 Jahre) 
ohne formalen Abschluss und ausreichenden deutschen Sprachkenntnissen. 

 beschleunigtes Verfahren für Fachkräfte (gegen eine Gebühr von 411 €). 

 Auch eine Einreise zur Ausbildung sowie der Familiennachzug zu Fachkräften, die über das 
beschleunigte Verfahren einreisen, sind über das beschleunigte Verfahren möglich.  

 

Wer ist Fachkraft im Sinne des Gesetzes? 

Fachkräfte nach dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz sind Ausländer aus Drittstaaten, die 

1. eine inländische qualifizierte Berufsausbildung oder eine mit einer inländischen qualifizierten 
Berufsausbildung gleichwertige ausländische Berufsqualifikation besitzen oder 



 
 

 

2. einen deutschen, einen anerkannten ausländischen oder einen einem deutschen Hochschulabschluss 
vergleichbaren ausländischen Hochschulabschluss haben. 

 

Eröffnet das Fachkräfteeinwanderungsgesetz auch den Zuzug von Hilfskräften oder 
Niedrigqualifizierten? 

Nein. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz stellt klar, dass vor der Einreise der Berufsabschluss im sogenannten 
Anerkennungsverfahren auf seine Gleichwertigkeit überprüft wird. Eine Ausnahme gibt es nur für IT-

Spezialisten mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung und einem Gehalt von derzeit mindestens 4.140 Euro 
im Monat sowie im Rahmen von Vermittlungsabsprachen der Bundesagentur für Arbeit, die den Kenntnisstand 

der Bewerber überprüft und bestimmt, welche Qualifizierungsmaßnahmen diese für die Anerkennung ihrer 
Qualifikation noch benötigen. Die Gehaltsgrenze wird jährlich angepasst.  

 

Was bedeutet der Wegfall der Vorrangprüfung? 

Angesichts der guten Arbeitsmarktlage wird die Vorrangprüfung für die qualifizierte Beschäftigung aufgehoben, 
sie gilt jedoch weiter für den Zugang zur Berufsausbildung. Damit muss nicht mehr vor jeder Einstellung einer 

Fachkraft aus einem Drittstaat festgestellt werden, ob ein inländischer oder europäischer Bewerber zur 
Verfügung steht. Das Gesetz enthält zugleich eine Verordnungsermächtigung, wonach bei einer Veränderung 
der Arbeitsmarktsituation die Vorrangprüfung wieder eingeführt werden kann - beispielsweise in bestimmten 

Berufen oder in bestimmten Regionen.  

 

Ab wann gelten die neuen Regelungen? 

Die neuen Regelungen gelten seit dem 1. März 2020.  

 

Wie funktioniert das beschleunigte Verfahren? 
Sie als Arbeitgeber können mit einer Vollmacht der Fachkraft ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren bei der 
zuständigen Ausländerbehörde in Deutschland einleiten, um die Dauer des Verwaltungsverfahren bis zur 
Erteilung des Visums deutlich zu verkürzen.  

1. Zwischen Arbeitgeber und der Ausländerbehörde muss eine Vereinbarung geschlossen werden, die unter 
anderem Bevollmächtigungen und Verpflichtungen des Arbeitgebers, der Fachkraft und der beteiligten 
Behörden (Ausländerbehörde, Bundesagentur für Arbeit, Anerkennungsstellen, Auslandsvertretung) 
sowie eine Beschreibung der Abläufe einschließlich der Beteiligten und Fristen beinhaltet. 

2. Die Ausländerbehörde berät und unterstützt den Arbeitgeber, das Verfahren zur Anerkennung der 
ausländischen Qualifikation der Fachkraft durchzuführen. Holt die Zustimmung der Bundesagentur für 
Arbeit ein und prüft die ausländerrechtlichen Erteilungsvoraussetzungen. Die Anerkennungsstellen und 
die Bundesagentur für Arbeit müssen innerhalb bestimmter Fristen entscheiden. 

3. Wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, erteilt die Ausländerbehörde eine sogenannte 
Vorabzustimmung, die sie dem Arbeitgeber zur Weiterleitung an die Fachkraft zusendet. Diese bucht 
anschließend einen Termin bei der Auslandsvertretung zur Beantragung des Visums, der innerhalb von  



 
 

 

drei Wochen stattfindet. Bei diesem Termin muss das Original der Vorabzustimmung mit weiteren für 
den Visumantrag nötigen Unterlagen vorgelegt werden. 

4. Nachdem der vollständige Visumantrag von der Fachkraft gestellt wurde, wird in der Regel innerhalb 
von weiteren drei Wochen über diesen entschieden. 

5. Das beschleunigte Fachkräfteverfahren umfasst bei gleichzeitiger Antragstellung auch den Ehegatten 
sowie minderjährige ledige Kinder der Fachkraft, wenn sie die gesetzlichen Voraussetzungen für den 
Familiennachzug erfüllen. 

6. Die Gebühr für das beschleunigte Fachkräfteverfahren bei der Ausländerbehörde beträgt 411,- Euro. 
Hinzu kommen Gebühren für die Anerkennung der Qualifikation sowie Visagebühren. 

 

 

 


